
II.
Die Einrichtung eines Rates der Außenminister

A. Die Konferenz erreichte eine Übereinkunft über die Errichtung eine9 
Rates der Außenminister, welche die fünf Hauptmächte vertreten, zur 
Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Arbeit zur friedlichen Rege
lung und zur Beratung anderer Fragen, welche nach Übereinstimmung 
zwischen den Teilnehmern in dem Rat der Regierungen von Zeit zu Zeit 
an den Rat übergeben werden können.

Der Text der Übereinkunft über die Errichtung des Rates der Außen
minister lautet:

1. Es ist ein Rat zu errichten, bestehend aus den Außenministern des Ver
einigten Königreiches, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
Chinas, Frankreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika.

2. a) Der Rat tagt normalerweise in London, wo der ständige Aufenthalts
ort des Vereinigten Sekretariats, das durch den Rat zu schaffen ist, sein 
wird. Jeder Außenminister wird durch einen Stellvertreter von hohem 
Rang begleitet werden, welcher gegebenenfalls bevollmächtigt ist, wäh
rend seiner, des Außenministers, Abwesenheit die Arbeit weiterzu
führen, sowie von einem kleinen Stab technischer Mitarbeiter.

b) Die erste Sitzung des Rates findet in London nicht später als am
1. September 1945 statt. Die Sitzungen können nach allgemeiner Über
einkunft nach anderen Hauptstädten einberufen werden, worüber man 
von Zeit zu Zeit eine Übereinkunft erzielen kann.

3. a) Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird ihm auf
getragen, Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn 
und Finnland aufzusetzen, um sie den Vereinten Nationen vorzulegen 
und Vorschläge zur Regelung der ungelösten territorialen Fragen, die 
in Verbindung mit der Beendigung des Krieges in Europa entstehen, 
auszuarbeiten. Der Rat wird zur Vorbereitung einer friedlichen Rege
lung für Deutschland benutzt werden, damit das entsprechende Doku
ment durch die für diesen Zweck geeignete Regierung Deutschlands 
angenommen werden kann, wenn eine solche Regierung gebildet sein 
wird.

b) Zur Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus Mitgliedern be
stehen, welche diejenigen Regierungen vertreten, die die Bedingungen 
der Kapitulation unterschrieben haben, diktiert an den Feindstaat, den 
die gegebene Aufgabe betrifft. Bei der Betrachtung der Fragen der 
friedlichen Regelung mit Italien wird Frankreich als Unterschrifts
leistende der Kapitulationsbedingungen Italiens betrachtet werden. An
dere Mitglieder werden zur Teilnahme am Rat eingeladen werden, 
wenn Fragen erörtert werden, die sie direkt betreffen.

c) Andere Angelegenheiten werden von Zeit zu Zeit dem Rat übergeben 
werden nach Übereinkunft zwischen den Regierungen, die seine Mit
glieder sind.
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